
INFO OUTGOINGS -
STUDIUM UND PRAKTIKUM

STUDIENJAHR 2026/27



Möglichkeiten Bachelorstudium

➢ Auslandssemester

• Dauer: mind. 2 Monate, max. 5 Monate gefördert

➢ Kurzzeitmobilität (z. B. Summer School an einer anderen Universität)

• Dauer: mind. 5 Tage, max. 2 Wochen

• Voraussetzung: Nominierung durch Studiengangsleitung, Anrechnung im Curriculum

➢ Praktikum

• Dauer: mind. 2 Monate (maximale Dauer analog zur verpflichteten Dauer laut Curriculum)

➢ Je nach verfügbaren Mitteln sind in Summe maximal 12 Monate Förderung möglich!



Möglichkeiten Masterstudium

➢ Auslandssemester

• Dauer: mind. 2 Monate, max. 3 Monate gefördert

➢ Kurzzeitmobilität (z. B. Summer School an einer anderen Universität)

• Dauer: mind. 5 Tage, max. 2 Wochen

• Voraussetzung: Nominierung durch Studiengangsleitung, Anrechnung im Curriculum

➢ keine Förderung von Praktika

➢ Je nach verfügbaren Mitteln sind in Summe maximal 12 Monate Förderung möglich!



Wann ins Ausland? – Department Wirtschaft

Immer Voraussetzung:
Abstimmung mit der Studiengangsleitung!

Studiengang Semester Praktikum

BIWB: 5. (BB) bzw. 6. (VZ) 5.

BISB: 4. 6.

MIWB: 3. oder 4. nicht gefördert

MIWM: variabel nicht gefördert

MHRM: 4. nicht gefördert

MEST: 4. nicht gefördert



Wann ins Ausland? – Department IT
Immer Voraussetzung:
Abstimmung mit der Studiengangsleitung!

Studiengang Semester Praktikum

BSWE: 3. oder 4. 5.

BIMK: 3., 4., 5., 6. 5. oder 6.

BITI: 3., 4., 5., 6. 5. oder 6.

MEWM: 4. nicht gefördert

MDMK: 4. nicht gefördert

MCCE: 4. nicht gefördert

MBPM: 4. nicht gefördert



Wann ins Ausland? –
Department Energie und Umwelt
Immer Voraussetzung:
Abstimmung mit der Studiengangsleitung!

Studiengang Semester Praktikum

BGET: 5. 6.

BEUM: 5. 6.

BAEP: 4. oder 5. oder 6.

MNES: 4. nicht gefördert

MGTM: 3. oder 4. nicht gefördert

MEUM: 3. oder 4. nicht gefördert



Wann ins Ausland? –
Department Gesundheit und Soziales
Immer Voraussetzung:
Abstimmung mit der Studiengangsleitung!

Studiengang Semester Praktikum

BPHY: -- 5./6.

BHEB: -- 5.

BGUK: -- 5.

BGMF: 4. 6.

BERG: -- 4. oder 5.

BLOG: -- 4. oder 5. oder 6.

BRLT: 5. und 6. 

BBMA: 5. 

BSOZ: 3. 4.



Deadlines für die Bewerbung 

Auslandssemester:

➢ nach Zustimmung der Studiengangsleitung / 
Abstimmung der geplanten LV

➢ 30. Jänner für folgendes Studienjahr

➢ nach Zustimmung der Studiengangsleitung

➢ mind. 8 Wochen vor Antritt des Praktikums
(abzüglich Ferienzeiten!)

➢ Internationale Mobilitäten:
30. März für folgendes Wintersemester
30. September für folgendes Sommersemester

Auslandspraktikum:



Details
➢ Mindestdauer: 2 Monate (wichtig bei Praktikum!) 

➢ 3 ECTS pro Monat Aufenthalt (bei Nichterfüllung Rückzahlung der Förderung!)

➢ Mobilität ins Land, in dem Hauptwohnsitz ist, wird nicht gefördert

➢ Mobilitäten bis 100 km werden nicht gefördert (Entfernung zur Hochschule)

➢ Zuverdienst und Bezug Studienbeihilfe (Auslandsbeihilfe) erlaubt

➢ ÖH-Beitrag muss weiter bezahlt werden

➢ Jeder Antrag wird individuell geprüft und stellt keine Zusage dar!

➢ Rechtliche Grundlage: Policies - Hochschule Burgenland

https://hochschule-burgenland.at/internationales/infos-zu/policies/#c12718


Infos

https://hochschule-burgenland.at/internationales/studierendenmobilitaet/outgoing/

https://hochschule-burgenland.at/internationales/studierendenmobilitaet/outgoing/


Auslandssemester

https://hochschule-burgenland.at/internationales/studierendenmobilitaet/outgoing/

https://hochschule-burgenland.at/internationales/studierendenmobilitaet/outgoing/


Höhe des Zuschusses 2026/27

ACHTUNG: 
Rücksprache mit 
International Office!

➢ Mobilität außerhalb 
dieser Länder 

➢ Freemover
(ohne Zuschuss, 
selbst organisiert, 
keine Studiengebühren 
bei unseren 
Partnerunis)

Programm Länder Mobilität Zuschuss
(kein Vollstipendium!)

Erasmus+ EU-Staaten, Island, 
Liechtenstein, Norwegen, 
Serbien, Nordmazedonien, 
Türkei

Auslandssemester je nach Land von 
€ 470,- bis € 520,-
pro Monat

Kurzzeit (5-30d): 
€ 79,- bzw. € 56,- pro 
Tag

CEEPUS Albanien, Bosnien und 
Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Tschechien, 
Ungarn, Nordmazedonien, 
Moldawien, Montenegro, 
Polen, Rumänien, Serbien, 
Slowakei, Slowenien

Auslandssemester je nach Land von 
€ 400,- bis € 500,-
pro Monat

Förderung Masterstudium: drei Monate + Reisekostenzuschuss

Förderung Bachelorstudium: fünf Monate + Reisekostenzuschuss



Top-up
➢ Unterstützung für Studierende mit geringeren Chancen

Aufstockungsbeitrag (Top-up) € 250,-/Monat

• Behinderung

• gesundheitliche Probleme (physisch oder psychisch), wenn dadurch erhöhter 
finanzieller Aufwand während des Auslandsaufenthalts entsteht

• Studierende mit Kind, die Kind mitnehmen

(Hinweis: Nachweise müssen erbracht werden!)

➢ Reisekostenunterstützung

• Je nach Distanz

• Höhere Zuschüsse für Green Travel Zug, Bus, Car Sharing
(Hinweis: mindestens/mehr als 50% der Strecke muss so absolviert werden)

• Achtung: keine Doppelförderung von Reisekosten möglich! Z.B. 
Studienbeihilfeempfänger*innen, welche Auslandsbeihilfe erhalten



Vor Mobilitätsantritt
1. Recherche der Partnerhochschulen – rechtzeitig!!!

• nicht alle Partnerunis sind für jeden Studiengang geeignet

• passende Lehrveranstaltungen suchen (Links bei Unis im Portal, Achtung: eigene Incoming Programme!)

• akademisches Jahr (Überschneidungen beachten!)

• eine zweite alternative Partnerhochschule suchen

2. Abstimmung der möglichen LVs mit Studiengangsleitung

3. Bewerbung über Mobility Online: bis 30. Jänner für das folgende Studienjahr

4. Planen (Semester vorher, Semester nachher, Masterprüfung (Antritt September), Unterkunft, 
Versicherung, Visum, Flugtickets….)

5. Möglichkeiten zum Erlernen der Sprache: OLS & Tandem Language Programme



Unser Online-Portal der Partnerhochschulen



Unser Online-Portal der Partnerhochschulen



Erfahrungsberichte von Studierenden



Erfahrungsberichte von Studierenden



Mobility Online - Anmeldung auf der Website
Anmeldung nur nach Absprache der möglichen LV mit der Studiengangsleitung!



Mobility Online - Anmeldung



Versicherung



Versicherung
Grant Agreement:

Pflicht laut ERASMUS+-Leitfaden:

✓ soweit zutreffend, Reiseversicherung (u. a. gegen Beschädigung oder Verlust des Gepäcks) 

✓ Haftpflichtversicherung (ggf. einschließlich Berufs- oder Privathaftpflicht) 

✓ Versicherung für Unfälle und schwere Erkrankungen (einschließlich Voll- oder     
Teilarbeitsunfähigkeit) 

✓ Tod (einschließlich Rückführung bei Projekten im Ausland) 



Weitere Schritte
1) Zuteilung der Plätze: nach Ende Bewerbungsfrist

2) Nomination: Nominierung an der Partneruni durch International Office

➢ Nach Zusage: Info an Studierende (direkt durch Partneruni)

3)  „Application“: Anmeldung an der Partneruni durch Studierende

4)  Learning Agreement:

➢ Abstimmung mit Studiengangsleitung

➢ Kurse eingeben in Mobility Online

➢ Masterarbeit muss im LA nicht abgebildet werden

5)  Grant Agreement:

➢ verbindliche Zuschussvereinbarung



Auszahlung der Förderung

Bei Ankunft: 

✓ Ankunftsbestätigung in Mobility Online hochladen

-> 1. Rate der Förderung wird angewiesen (80 % der Gesamtsumme) 

Nach Abschluss: 

✓ Aufenthaltsbestätigung in Mobility Online hochladen

✓ Zeugnis (ToR) in Mobility Online hochladen

✓ EU Report ausfüllen, 
Absender: EU-CORPORATE-NOTIFICATION-SYSTEM@ec.europa.eu

-> 2. Rate der Förderung wird angewiesen 
(max. 20 %, taggenaue Abrechnung)

mailto:EU-CORPORATE-NOTIFICATION-SYSTEM@ec.europa.eu


Änderungen während des 
Aufenthalts

➢ Änderung LA 

✓ nur 4 Wochen nach Antritt der Mobilität möglich

➢ Änderung Aufenthaltsdauer

✓ Dauert der Aufenthalt länger als ursprünglich angegeben, muss das Grant 
Agreement während des Aufenthaltes entsprechend geändert werden



Wichtiges!!

➢ Fristen einhalten!

✓ Antrag

✓ Learning Agreement

✓ Grant Agreement

➢ Ferienzeiten beachten!

➢ Erreichbar sein!

➢ Emails lesen! 

✓ Kommunikation NUR über Hochschul-Account (PKZ@hochschule-burgenland.at)!

✓ andere Adressen werden überschrieben!

✓ rechtlicher Hintergrund: 
Förderung darf nur an aktive Studierende ausgezahlt werden, 
daher muss eindeutige Zuordnung nachvollziehbar sein!
Speicherung der Daten im Tool der EU mit dieser Adresse (auch für Zusendung Report)

mailto:PKZ@fh-burgenland.at


Kontakt International Office - Studium
Beratungstermine: persönlich oder online (MS Teams) – Terminvereinbarung erbeten

Eisenstadt: Pinkafeld:



Auslandspraktikum

https://hochschule-burgenland.at/internationales/studierendenmobilitaet/outgoing/erasmus-praktika/

https://hochschule-burgenland.at/internationales/studierendenmobilitaet/outgoing/erasmus-praktika/


Vor Mobilitätsantritt

➢ Suche Praktikumsstelle 

➢ Praktikumsvereinbarung mit Studiengangsleitung abstimmen

➢ Kontaktaufnahme International Office per E-Mail:

berufspraktikum@hochschule-burgenland.at

✓ Frist: 8 Wochen vor Praktikumsbeginn (abzüglich Ferienzeiten!)

✓ Anhang: unterfertigte Praktikumsvereinbarung

✓ Infos zum Praktikumsbetrieb:
Firma, Adresse, Tel.nr., Ansprechpartner (Name, email-Adresse)

➢ Freischaltung für Mobility Online durch International Office (Sie erhalten ein email mit Link)

➢ Registrierung in Mobility Online

NUR mit Hochschul-Account (PKZ@hochschule-burgenland.at)!

mailto:berufspraktikum@hochschule-burgenland.at
mailto:PKZ@hochschule-burgenland.at


Höhe des Zuschusses 2026/27

ACHTUNG! Rücksprache mit International Office:

➢ Mobilität außerhalb dieser Länder 

➢ Freemover (ohne Stipendium, selbst organisiert)

Programm Länder Mobilität Zuschuss

Erasmus+ EU-Staaten, Island, 
Liechtenstein, Norwegen, 
Serbien, Nordmazedonien, 
Türkei

Auslandspraktikum je nach Land von 
€ 620,- bis € 670,-
pro Monat 



Top-up

➢ Unterstützung für Studierende mit geringeren Chancen
Aufstockungsbeitrag (Top-up) € 250,-/Monat

• Behinderung

• gesundheitliche Probleme (physisch oder psychisch), wenn dadurch erhöhter 
finanzieller Aufwand während des Auslandsaufenthalts entsteht

• Studierende mit Kind, die Kind mitnehmen

(Hinweis: Nachweise müssen erbracht werden!)

➢ Reisekostenunterstützung

• Je nach Distanz

• Höhere Zuschüsse für Green Travel Zug, Bus, Car Sharing
(Hinweis: mindestens/mehr als 50% der Strecke muss so absolviert werden)



Mobility Online - Anmeldung



Versicherung



Versicherung
Grant Agreement:

Pflicht laut ERASMUS+-Leitfaden:

✓ soweit zutreffend, Reiseversicherung (u. a. gegen Beschädigung oder Verlust des Gepäcks) 

✓ Haftpflichtversicherung (ggf. einschließlich Berufs- oder Privathaftpflicht) 

✓ Versicherung für Unfälle und schwere Erkrankungen (einschließlich Voll- oder     
Teilarbeitsunfähigkeit) 

✓ Tod (einschließlich Rückführung bei Projekten im Ausland) 



Vor dem Aufenthalt

➢ Learning Agreement (LA) online befüllen

➢ Unterschrift Studierende*r

➢ Unterschrift Praktikumsbetrieb

➢ Hochladen in Mobility Online

➢ Unterschrift vom International Office

➢ Grant Agreement (für den Erasmus+ Zuschuss) digital unterschreiben 

➢ verbindlicher Vertrag!



Auszahlung der Förderung

Bei Ankunft: 

✓ Ankunftsbestätigung in Mobility Online hochladen

-> 1. Rate der Förderung wird angewiesen (80 % der Gesamtsumme) 

Nach Abschluss: 

✓ Aufenthaltsbestätigung in Mobility Online hochladen

✓ Traineeship Certificate (Beurteilungsbogen oder Dienstzeugnis) 
in Mobility Online hochladen

✓ EU Report ausfüllen, 
Absender: EU-CORPORATE-NOTIFICATION-SYSTEM@ec.europa.eu

-> 2. Rate der Förderung wird angewiesen 
(max. 20 %, taggenaue Abrechnung)

mailto:EU-CORPORATE-NOTIFICATION-SYSTEM@ec.europa.eu


Wichtiges!!
➢ Fristen einhalten!

✓ Antrag

✓ Learning Agreement

✓ Grant Agreement

➢ Ferienzeiten beachten!

➢ Erreichbar sein! – nur Registrierung alleine reicht nicht!

➢ Emails lesen! 
✓ Kommunikation NUR über Hochschul-Account (PKZ@hochschule-burgenland.at)!

✓ andere Adressen werden überschrieben!

✓ rechtlicher Hintergrund: 
Förderung darf nur an aktive Studierende ausgezahlt werden, 
daher muss eindeutige Zuordnung nachvollziehbar sein!
Speicherung der Daten im Tool der EU mit dieser Adresse (auch für Zusendung Report)

mailto:PKZ@hochschule-burgenland.at


Kontakt International Office - Praktikum
Beratungstermine: persönlich oder online (MS Teams) – Terminvereinbarung erbeten

Eisenstadt: Pinkafeld:


